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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitglieder» der'gesezzebenden,. Räthe der helvetische» Republik.

and II. XR -XLV. Lnzern, den 14. März 179?.
O
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Gesezgebllng.
Grosser Rath, 12. Hornung.

(Beschluß von Anderwerths Meinung.)
Dann wünsche ich, daß das darin angebrachte

Vorbehalten der activen Staatsbürgerrechte unterbleibe,
weil sonst dieses Gesetz ehender einen Vergleich, als
einem Gesez gleichen würde. — Unterdessen sollen sie

alle jene Rechte, welche anderen' Fremden in der
Schweiz, laut Gesez vom 29sten Oktober I7Y8 zukom-
men,, gemessen, durch welches ihnen alle Remtt, web
che die Menschheit fodert, eingeräumt werden, und
dadurch erhalten sie den Anlas, da ihnen nun keine
Zünfte mehr geschlossen sind, da.ihren Kindern auch
der Zutritt in unsere Schulen gestattet ist; da fie foga-
Güter sich ankaufen dürfen, da Privatabgabm, mi,t
denen sie sonst bedeükt waren, aufgehoben sind, da-
durch erhalten sie den An!a<- während dieser Zeit Pro-
ben ihrer Nüzlichkeit abzulegen. — Besonders 'wenn sie

trachten würden von ihren Rabbinern Dispense zu er-
halten, daß sie auch mit uns andern essen und trinken
dürften :, denn so lang dieses nicht ist, bleiben sie auf
eine gewisse Art von uns immer abgesondert, well ein-
mal kein Handwecksmänu u-d kein Landwirch einen
Arbeiter anstellen wird, der nicht mit ihm ißt und trinkt.
Würden sie von diesem Verbot dispenfirt., so fände die
kranke Klasse von ihnen bei den Schweizerbürg wu Nab-
ru -g und Unterkommen; man wurde durch näheren Um
gang mit einander vertrauter, und das Vo k würde zu
lezt sie nichtt ungern unter der Anzahl der Mitbürger ft-
hen. Aber so lange sie dieses Verbot, — das doch
gewiß zufällig ist, denn wäre es Glaubenslehre, so könn-
ten sie politischer Verhältnisse wegen nie unsre Burger
werden — beobachten müssen, finden dftjemge un er
ihnen, die nicht arbeiten wollen, eine Entschuldigung,
daß sie bei uns keine Arbeit suchen und diejenige aus
uns, die sie als Arbeiter nicht aufnehmen wollen, eme
Entschuldigung ihnen den Zutritt mch? zu gestatten, und
so würoen sie immer in gewisser Rnkficht eine eigne Cor-
poration, einen Staat im Staate bilden. — (Lautes
Gek.atsch l

E scher erklärt, daß sich And'rwerth durchaus irre
m seiner Angabe,, daß die Juden deswegen keine Hand-

wirke treiben kmu-tm, weil sie nicht mit den Christen
esscn, sondern das Treiben eines Handwerks, so wie
auch des Ackerbaus, war ihnen gesezlich im Canton
Baden verboten, und einst ward selbst einem Juden das
Tu..hinder Handwerk, welches er zu treiben anfing,
durch die Regierung untersagt.

Su ter hat zur Ehre der Sitzung das Wort für
ein Faktum gelodert, weil Auderwerth eine Stelle
aus einer Schrift über den Eyd der Juden anführte,
welche das Gift wieder die Juden enthalt, und es
durchaus falsch, ist, daß die Juden durchaus, keinen

Eyd zu halten verpflichtet sind; hatte sich auch Ander-
werth die Mühe genommen, im gleichen Buch einige
Blatter weiter zu schlage», so würde er seinen Irrthum
selbst eingesehen haben.

Egg v. Eil. sieht die Sache welche behandelt wird
für sehr wichtig an, weil es eigentlich darum zu thun ist,
über die Vereimgnng zweier Nationen in eine einzige
zu entscheiden: er kann die Juden nicht als Hintersaft
sen, sondcrrrnur als Fremde betrachten, und sieht ihre
Religion als den Grundsätzen unsrer Constitution zu-
wiederlaufend an: besonders aber sehen wir die Juden
nirgends sich nüzlich machen, nirgends im Schweiß
ihres Angesichts ihr Feld baue»/ und ihr Bürgereyd
bleibt immer ihrem besondern Religionseyd untergeord-
net, daher auch zeichnen sie sich durch ihren besondern.
Sabbath, ihre besondere L bênsart ans und würde»
uns ihrer Religion zufolge nie keine gute Soldaten lie-
fern können. Dagegen will er nicht, wie die alten Re-
gicmngen, unmenschlich gegen sie seyn, sondern alle
besondere Beschwerden der Juden aufheben, übrigens
aber auf die Heiligkeit der Constitution begründet, zur-
Tagesordnung gehen. ^

Merz will die Juden in diesem unruhigen Zeit-
p.unkt nicht als Bürger annehmen: er erkennt wohl die
Juden als Menschen aber fodert daß sie sich auch als
Menschen aufführen und erst dann-will er sie annà-
mm: besonders aber wundert er sich über Hubcrn, der
so sehr seine Meinung geändert habe; man sehe wohi
daß er ein Apotheker war und die Mischung der Puloer
und Kränter verstehe. — (Man ruft zur Ordnung.) —
Er will erst dcm Volk gute Gesetze machen, und alsp-
nicht dcm allgemeinen Volkswillm zmviedex die Juden
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annehmen : er stimmt daher in Gottes Namen zur Ta
gesordnung. Die weitere Berathung wird vertaget.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das VollzielMlgedirektorittm der helvetischen
eitlen und untheilbaren Republik, cn das
gesezgebende Corps.

Bürger Gesczgeber!
Das vollziehende Direktorium habet Euch ein, den

Verfassern und Erfindern nüzlichcr Werke, so wie allen au-
der» Bürgern, das heilige Recht des Eigenthums, und
den Gewinn den sie aus der Bekanntmachung ihrer Er-
sindungcn ziehen können, zu sichern; esladcr Euch ein,
das Nachdruckergewerbe in dem ganzen Umfang Hess
veticns zu verbieten.

Das Direktorium schlägt Euch demnach vor, den
Grundsaz feierlich anzuerkennen.-

1. Dali kein i Helvckien bekannt gemachtes Werk
in dem Umfang der Republik nachgedruckt werden solle.

2. Daß während 2c> Iahren nach Herausgabe ei-
ncs Werkes nicht erlaubt seyn solle, dasselbe in Helve-
tien nachzudrucken, wenn es in einem Lande herabsge-
kommen ist, wo die Regierung in Beobachtung des Ge-
gcnrechts, den Buchhändlern und Buchdruckern den
Nachdruck eines in Helvetic» herausgekommen Buches
verbietet.

Indem Ihr auf diese Weise jedem helvetischen und
selbst allen Buchhändlern fremder Länder, die sich ge-
gm uns gerecht erzeigen ihr Eigenthum und dem Er-
sinder den Genuß der Früchte seiner auf die Verweh-
rung des Nationalwohlstai'.des abzweckenden Arbeit
sichert, ohne deshalb andere Bürger durch erbliche Vor-
rechte in Schaden und Nachtheil zu bringen, werdet
Ihr die Künste und -Wissenschaften neu beleben, die
Fortschritte drs Buchhandels befördern, und diese»
wichtigen Verkehr wieder in die ihm gebührenden Rechte
einsetzen. Gebt also diesen neuen Beweis, daß die
freyen Völker auch gerechte Völker seyen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums derGen.Sekr.
Mousson.

Cartier fodert Verweisung an eine Commission.

Secretan fodert Verweisung an die Preßfreihetts-
Commission, welche schon diesen Gegenstand behandelt
hat. Billeter stimmt Secretan bei, wünscht aber zum
Schuz des Eigenthums baldigen Rapport. Guter
folgt, und findet die Sache über den Nachdruck leicht
zu "entscheiden, indem es nur darauf ankommt zu sa-

jM: du sollst nicht stehlen. Kichn folgt und sagt,

das Gutachten über Verbrechen der Preßfreiheit, und
also auch übex Nachdruck, sey schon vollendet, könne
aber nicht vor dem Criminalproz^ßgutachten behandelt
werdcn. Secrctans Ankrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft :

Da6 Volljichllîlq dèrekkorînm der helvetischen
einen und màNbm'cn Republik, an das
geseMbende Cmpö.

Bürger Gesczgeber!
Das Vollziehungsdirektorium übersendet Euch aü-

mit ein Verzeichnig von cils Offiziers aus der Miliz
des Cant. Basel, die ihre Entlassung verlangen. Neun
unter ihnen stützen sich darauf, daß sie verheirathet
seyen, und das Altcr von zo Jahren erreicht haben.

Euch kommt es zu, Bürger Gesczgeber, ihre
Gründe zu prüfen, und die Maßnahmen zu bestimmen,
welche Ihr gegen diese Dcmißiouairs und diejenigen zu
ergreifen nöchig erachten werdet, welche dieselben allen-
falls nachahmen wollten.

Republikanischer Gruß.

Dcr Präsident des vollziehenden Direktoriums.
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sekr.

Mousson.
Kühn denkt es sey nicht Patriotismus, der diese

Entlassungen fodcrn mache, er will diese Namen zum
ewigen Andenken bekannt macheu, und erklart, daß
er seine eigne Offizierstelle nicht abgeben wird, bis ihn
das Alter dazu zwinge. Guter fodert dcr Folgen
wegen, eine Commission. Dcsloes folgt Kuhu, und
denkt man werde schon wieder Offiziere finden. Secr e-

tan will auch niemand zwingen Offizier zu seyn, da
man im Nothfall zwingen kann Soldat zu seyn; er
stimmt Kühn bei. S ch l u m p f stimmt Guter'» bei,
und bezeugt, daß er nicht ungerne seine Offizierstelle
abgab. Hübe r stimmt für eine Commission, und
erklart, daß er hier Namen von Bürgern sieht, bei
denen nur Geschäfte und grosse -Familien die Ursache
dieses Entlassungsbegehren veranlayen; übrigens zeigt
-r zum Gcgcnstiik das Beispiel des Agenten Peter
Kobcl zu Lützelfluh im Riedermimenthal, welches
im Nro. 14. des Schweizerbot^n steht, und weichn
Erlaubniß zum Kriegsdienst fodert. Man ruft, Bravo
Custor stimmt auch für eine Commission. Wydcr
fodert Tagesordnung weil das Direktorium die Offi-
zrersstellen zu vergeben hat, und es also selbst über die-
sen Gegenstand Sorge kragen kann. E rla ch er stimmt
Huber'n bei, weil alle diese Offiziere gute Bürger sind,
weiche besonders Geschäfte wegen diese Stellen nicht
mehr beib halten können. Kühn stimmt Huber'n bei.



hofft aber, die Militarcommission werde vorschlugen,
wer ohne Grund seine Offizicrsstelle verlasse, soll ins
Fuhrwesen eingeschrieben werden. Der Gegenstand
wied der Militaircommission zugewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft :

DaS Vollziehmigsdirektonttm der helvetische!!
emeu mid iintheiU'u'.rcu Republik/ a»
die gesezstebeildeu Räche.

Burg er Gcsezgeber
Am Z. November lezthin habet ihr des Vslhiehungs?

direktorium begwältiger, gegen diejenigen die durch
mordbrennerische Schriften und vewàcherische Anschlage
die Ruhe ees Vaterlandes zu sic.reu und mit der Com
siitution die Freiheit Helveciens umzustürzen suchen
würden, die strengsten Maaßnchme» zu ergreifen. Diese
auf drei Monate nur, ihm ertheilte Vollmacht ist bereits
zu Ende. Das Direktorium zeigt euch dieses mit dem
inneren Bewußtseyn an, dieselbe mit aller der Mäßigung
gebraucht zu haben, die ihr verlangen konntet, und
immer in der Absieht, dem Vaterlands dadurch zu,
dienen und die öffentliche Ruhe zu erhallen.

So bemüht es aber auch gewesen ist, die Bemühum
gen der Uebelgesinnten zu vereiteln, so kann es weder
euch noch sich selbst es verhelen, daß die Aussicht eines
bevorstehenden Krieges und der gkukliche Erfolg den
sie sich davon versprechen, ihnen eine neue Thätigkeit
zü geben scheinet», daß sie besonders die Preßftecheit
mißbrauchen, durch öffentliche Blatter und verlaumde-
rische Flugschriften ihr Gift auf die ganze Masse des
Volkes auszubreiten suchen.

So wenig auch das Vo3;ich'.mgsdkektorium ge«eigit
ist,, eine über seine konstitutionelle Attributions sich
erstreckende Gewalt sich zu wünschen, so glaubt es doch
in diesen Umstanden dem Vaterlands das Verlangen
schuldig zu seyn daß ihr ihm ferner diejenige über
tragen mochtet, die öffentliche Blatter, die Flugschrift
ten, die Paßqmllen, zu beaufsichtigen, und gegen die,
w stehe verrarherijche Absichten zeigen, so wie gegen
ihre Verfasser, die den Umstanden angemessene Vorkehr
rungen zmtreffen, chou denen es euch R chnung trrge»
wurde. Cs steht sich noch im Falle, dieBegwaktigung
zu verlangen, der Polizei in der Republik diejenige
Thätigkeit zu vcrjcihcu, welche der gegemvàrtige Zeit-
Punkt erfordert»

Rcpudlikaujscher Gruß»

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen Sckr.

M o u s s o m

Euter ftdcrt VkrNeiMg des erst> n Gegenstands

an die Preßfreiheitscommission, und will das Direkt»-
rium wieder neuerdings bevollmächtigen. H « ber stimmt
auch für Bevollmächtigung des Direktoriums, weil
unsre Feinde immer noch sehr thatig sind; übrigens
wundert er sich über die lczte Frage, welche nichts
sage, weck das Dircktortum hierzu verpflichtet ist. Mit
50 Stimmen gegen zy wird der Bochschast entsprochen.
Kühn crklarc, daß keine Polizei im Lande sey, und
,r wünschte noch weiter zu gehen, und das Direktorium
einzuladen, die nöthigen Maaßregeln zur Bewirtung der
alchomeluen Csi.hcrheit zu nehmen. Guter glaubt,
die ange.ionuuue Bochschast entspreche Kuhn's Antrag
hinlänglich. Weber stimmt Surer'» bei, und fodert
Tagesordnung über.Kuhn's Antrag. Kühn beharret,
daß auch der lezw Theil der Bothschaft noch angcnom-
me» werde. Gute r beharret. E scher erklart, daß
er nicht zu dieser Bochschast stimmte, weil er nicht
gern- solche unbestimmte Vollmachten ertheilt, am
wenigsten aber kann er Kuhu's begehrtem Zusa; bei-
stimmen, west durch eine unbestimmte Einladung das
Direktorium zu allen anscheinenden Mitteln des offene-
lichen Wohls, den sogenannten >nichw«5 ,iv lstlur public,
ausgefodert würde, auch also gntsindenden Falls die
Gesezgebung vcttagen und sich die volle Diktatur zu-
zueignen, berechtigt Ware. Er fodert Tagesordnung.
H aber wünscht den Schluß der Versammlung zurük-
zunehmen, und diese zu grosse Vollmacht nur auf vier
Wochen auszudehnen, weil wir dann den Bericht über
den Zustand der Republik haben werden, wann es um
eine neue Bevollmächtigung zu thun ist. Man geht
über alle diese Antrage zur Tag sordnung.

Die Versammlung bilde: sich in geheime Sitzung»

Senat, 4. Januar.
Präsident: Lang.

Bay nn Namen einer Commission räch zur An-
»ahme des 4:011 Abschnittes der Organisation des
obersten Gerichtshofes, der von Civilprvzcssen im All-
gememen handelt, da nun der Beschluß in allen wer
fticküchen Theilen nach dem Wunsch des Senats ver-
dessert ist.

Fornerod wünschte daß man nicht fur Sachen
jedes Werthes an den Obergerichtshof appelürer»
konnte; er nimmt indeß an, da ein nachfolgender
Beschluß dieß verbessern kann; Feirdensrichter, weirt
er, wären ohne diese Bestimmung etwas widerspre-
chendes.

Luthi v. Sok. antwortet, Fricdensrichker sind
keine Instanz, von der man weiter appcliiren kann,
und also überall keine Instanz.

Der Beschluß wird angenommen.
Die gleiche Commission räth zur Annahme deS

Zten Abschnitts jener Organisation, der vom Prozeß-
gang bei Cwi'lprozesseu handelt da er auch nuff, wach
de» Wünscht» des Em.tts abscà,chert G.
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Fa s lin es sey bei der ersten Verwer-
'sung such ein ,,-kvch unveränderte gebliebener Artikel

getadelt word^ss durch weichen nach crfàier Kassa
rien des Urtheils eines Kantontribnnals die Sache
ein-ig den Suppleauken des Kantongcri6,ls sollte zu,
gewiesen werden, deren Zahl geringer als die der
Richter und oft sehr gering seyn könnte; da indeß
vermöge eines neuerlichen Gesetzes, die Supplcancen
der Kantonsgerichte erftzt werden sollen, so ist die

Bestimmung allenfalls annehmlich.
Bay: Man hat zwischen zwei Uebeln zu wählen.

Die Sache den Suppleanren zuzuweisen hat eiwas
Aullössig s, weil die Untergeordneten nun gleichsam
das Werk des Meisters verbessern sollen: aber noch
weit mehr Jncouvenieaz würde es haben, wenn man
das Geschäft einem andern Kantonsgericht zuweisen
wollte.

Augnstini behauptet, es habe ein früherer Ver-
werfungsgrund auch darauf beruht, Saß nach dem
Bei'chiuß die Kassationsurtheile des obersten Gerichts-
Hofs nicht motivirt seyn müßten; dieses schmecke in
der That nach den alten hochobrlgkeitlichcn Gerichts«
stellen, die sagten: wir sind nur Gott allein Rechen-
scha t schuldig. Er will hoffen, es werde künftig
darauf Rükstcht genommen werden.

Luthi v. Sol.: In Kriminalfällen motivirt der
Obergerichtshof allerdings seine Sprüche; in C-vil-
kassationsfällen aber ist das durchaus überflüssig. Ein
.Kassationsgericht ist ein Gerichtshof der Peozcßrevi-
sion zugesteht oder nicht. Um soiche zuzugestehen,
muß ein Gesez vorgewiesen werden; ist das Gest;
Doppelter Auslegungen fähig, so sagt der Obergerichts
Hof, wir finden hinlängliche Gründe zu glauben, das
Gesez konnte anders ausgelegt werden als es ward,
gestattet also die Revision. Der Obergerichtshof
spricht nicht über das Unheil.

Augustini behauptet, der Zyste Art. der Con-
-siiknton "verpflichte den Ob ugerichtshof zu motiviern.

Lüthi v. Sol.: Die Motive bestehen immer in
>sinem vorhandenen Gesetz, dessen Verhältniß zur
Klage das Tribunal entscheiden soll.

Bay: Die Motive finden sich wenigstens immer
im Kassatwnöbegchrcn der Pariheien.

S tokmann will sich zwar der Annahme der
Resolution nicht widersetzen, well er glaubt es wer-
den wenig solche Kassauönsfälle sich ereignen; aber
diese Organisation verlängert den Rechtsgang wieder,
welches die gröste Klage unter der alten Ordnung
war. Er wünschte, die kassi'rten Urtheile würde» wie-
Der ans gleiche erste Tribunal zurükgewttsen.

Augnstini: In einem Kassationsbegehren können

drei Motive angerufen werden; Mangel der Cou pe-

tcnz, Verletzung der Form und Verletzung des Ge-
seljes; wann nun alle drei find angerissen worden,
und der Obergerichtshof monvwt seine Bewilligung
nicht, so weiß man nicht, welche unter den dreien

ihn bewogen har.

Dan: Alle drei Motive sind km Grund eins und
das nemliche; es ist immer nur Verletzung von Gesetzen
die Kassation nach sich ziehen kann.

F orne rod unterstuzt Augustìui's Meinung.
M i tt e l h o iz e r: In dem Begehren oder dem

Widerspruch desselben, ist die Annahme oder Verwcr-
fung der Kassation immer schon motivirt.

Der Beschluß wird angenommen.
D e v e v e y berichtet im Namen einer Commission

über den Beschluß, der dem Minister des Innern
einen Kredit von 50,000 Franken eröffnet, um den
Verwaltuugskamniern, die dessen bedürftig sind, Geld«
Vorschüsse machen zu können. — Die Commission räch
zur Annahme; der M-uister bedarf dieser Summe,
in Folge des Gesetzes, das den von fränkischen Trup-
pen besonders belästigte!! Gemeinden Unterstützungen
zuspricht.

Fornerod will auch annehmen, ollein das
Direktorium hatte die Verwaltungskammem, weiche
Geld bedürfen, nennen sollen.

Crauer ist gleicher Meinung; allein auch dieß
wäre noch nicht genug gewesen, das Direktorium hätte
uns sagen sollen, wie viel Gelb jede Verwallungs-
kammer bedarf.

Voucher unkerstüzt diese Meinung.
Usteri stnnmt zur Annahme; aber unmöglich

kann er was Fornerod und Crauer verlangen, anneh-
men oder stillschweigend übergehen. Wir können und
sollen nicht, die Verwendung der einein Ministerio
zukommenden Gelder leiten oder darüber richten.—
Sobald wir Organilationsgesetze unserer Finanzen ha-
den, so werden wir ohne Zweifel jährlich einmai je-
bem Departement die nöthig fiichende» Summen an-
weisen; bisdahin thun wir es abgetheilt und öfters,
nach dem Verschlag des Direktoriums, Für die Ver-
Wendung die'er Summen wird uns das Direktorien!
Rechnung ablege»; dem Direktorium wird der Mini-
ster, dem Minister die Verwalrungckammcr u. s. w.
Rechnung geben und verantwortlich seyn. Wollten
wir uns in die Verwendung selbst mischen und darüber
verfügen, so würden wir ja offenbar die Verantwort-
jchkeit der vollziehenden Gewalt schwächen oder ganz

aufheben. — Und wie könnten wir es auch? Man
sagt, das Direktorium sollte uns die Bedürfnisse^ der
VerwaltungSkamnier jedes Kantons anzeigen; es sitzen

Repräsentanten aus jedem Kanton im Senat, die
darüber werden urtheilen'können. — Er weiß nicht,
ob er allein so unwissend ist, aber er gesteht gern,
daß er von den gegenwärtigen Bedürfnissen der Ver-
WafiungLkàmer semes Kantons, wenig oder nichts
weiß, und also ein höchst unfähiger Richter über ihre
allfalligen Begehren seyn würde.

Jas! in stimmt Usteri bei; er wäre in Rükstcht
auf die Verwaltungekamnur von Base! in gleichem
-Fall, zumal unter so ausserordentlichcn Umstanden,
also auch auss-rordenl'lichen Bedürfnissen, wie gegen-
wattig statt finden; indessen glaubt er, daß wenn es



darum zu thun iff, so beträchtliche Summen zu be-

wttíigen, die Rathe wohl das Recht und die Be
fugmß haben, durch eine Commission sich näher um
ternchti» zu lassen.

Bodmer rühmt die trefliche Ordnung und Aus-
knnft, die die Commission beim Mûrisses des Innern
gefunden hat, und fiud-t daß es künftig uunölhig
seyn werde, solche genaue Erkundigungen einzuziehen.

For nervd meint, die allererste Responsabilité
liege auf den Geftjgebern und das werde so lange
der Fall seyn, ds das geftzqebcnde KorpS die Com
missaritn des Nationalscyazamtes ernennt.

Kubli.- Wenn man Geld aus dem National-
schätze verlangt, so muß man die gesezgcbenden Rathe
daran, fragen; ist es nun um Zo,ooo Franken zuthun,
so isis wohl Pflicht daß sie hinwieder um die Bc-
ssimmuiig beim Direktorig und beim Minister fragen.

Bay stimmt Fornerod, Crauer und Kubli bei;
das Volk soll sehen, daß wir für sein Eigenthum
Sorge tragen. c^Crauer bemerkt, daß von frankischen Truppen
sehr belästigte Gemeinden, sich an die Verwattungs-
kammer von Luzern vergebens um Unterstützung ge

wandt haben. Ruepp spricht für Annahme.
Der Beschluß wird angenommen.
Vert h oll et räth im Namen einer Commission

zur Annahme des Beschlusses,
^

der die Verwandt-
schaftsgrade, die zwischen den öffentlichen Beamten
statt finden können, bestimmt.

Zäslin stimmt auch zur Annahme; er rügt indeß
ein paar Mängel und Unbestimmtheiten,

Mittelholzcr stimmt den Hauptgrundsatzcn des

Beschlusses bei,, aber er glaubt derselbe mache unans
nehmbare Ausnahmen von denselben. Er läßt zwei
nahe Verwandte, die in einem Kantonsgericht sitzen,

min 12 Jahre nebeneinander; eben so verhält es sich

mit denìistriktsgerichken — Der Distriktssiatthatter
kann Brüder, Schwäger zu Agenten gewählt haben;
und diese Wahlen zu permanenten Stellen, würden
nun gültig seyn. Er glaubt, die aus diese Art. best;
ten Stellen in den Gerichte», sollten bei den nächsten

Wahlen, die der Unterstatihalter und Agencen am
Ende des ersten Jahres erneuert werben; es sind
wi klich eine Menge solcher nahe verwandter Auge
ficllter vorhanden. Er verwirft den Beschluß.

Frossard untcrstüzk Mikkeiholznn. Er will
aber auch schon wegen fehlerhafter Abfassung den Be-
schlug verwerfen, indem nach dem Buchstaben
— gewiß aber nicht nach dem Sinne desselben, die

Verwandten eines öffentlichen Beamten von allen
Stellen in der RepnbUk ausgeschlossen werden.

Müret findet beide vorhergehende Meinungen
gegründet und will den Beschluß also überhaupt vcr
werfen, damit er nur mit wesentlichen Abänderungen
wieder komme.

Meyer v. A cb. ist gleicher Meinnug.

Lüthi b. Sol. sagt, er habe einst die Frage
aufgeworfen, ob nicht durch ein Gesez bestimmt wer-
den könnte, daß niemand öffentlicher Beamte seyn
solle, der nicht der deutschen oder französischen
Sprache kündig sey; man habe ihm geantwortet, ein
solches Gescz wäre constttutisnswidrig. — Hier ware
die gleiche Antwort anwendbar; die Constitution ver-
bietet die Wahlen innert jenen Verwandtschaftsgraden
nicht; der Beschluß könnte mithin als constitutions,
wldng verworfen werden.

Stokmann stimmt zur Verwerfung.
Zaslin erinnert an ein früheres Ge<ez, das

bereits das Direktorium bei der Wahl der Minister
und die Statthalter bei der Wahl der Unterstakthalter
nach dem Gruridsaz des gegenwärtigen Beschlusses
beschränkt.

Mittelholzer erwidert, dieses Gesez sey im
August erfolgt; allein früher waren schon alle Unter-
statthalker ernannt, und es sind gewiß nicht wenig
partbeiische unter denselben.

Berlhollet vertheidigt die von der Commission
angerathne Annahme, und findet die Gegcnbemcrkun-
gen von keiner Wichtigkeit.

Fornerod unterstüzt Frossard; er unterscheidet
zwischen vom Volk und von der vollziehenden Gewalt
Gewählten; jene dürfen nicht vor der durch die Con-
stitution bestimmten Zeit, diese hingegen- nach Mittel-
holzers Vorschlag von ihren Stellen entfernt werden.

Crauer ist gleicher Meinung; er antwortet Lüthi,
daß wir unstreitig das Recht haben, durch organische
Gesetze, Verwandte univahlbar zu erklären, und daß
dieß sehr nothwendig ist.

Laflechere stimmt der von Fornerod gemachten
Unterscheidung bei und möchte die Discussion vertagen.

Müret rügt nochmals die fehlerhafte Abfassung.
Der Beschluß wird verworfen.
Ein Beschluß wird zum erstenmal verlesen, des-

sen wir bei seiner Behandlung gedenken werden.

S e n a t, 5. I a n u a r.

Präsident.-Lang.
Der Beschluß welcher das Direktorium bevollmäch-

tigt, ein kleines Stück Land, von ein Sechszehntel
Juchart bei Liestall gelegen, öffentlich versteigern zu
lassen, wird zum zweitenmal verlesen.

Z äs lin und Nuepp rathen zur Annahme. Der
Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß über Hasard - ussd andere hohe
Spiele wird zum zweitenmal verlesen und einer durch
den Präsidenten ernannten Commission übergeben, die
in y Tagen berichten soll. Sie besteht aus den-Bürgern
Wuret, Müller, Häglin, -Brunner und Meyer
von Arau.

Schmid und Duc berichten im Namen einer
Commission 7 über den die Verantwortlichkeit deb Ge-
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meinden für die Güter der öffentlichen Beamten sowohl? also zweierlei Schuz des Gesetzes; den besonder
«ls der Patrioten, betreffenden Beschluß. îr en, für gewisse; den ge m e i n eü, für alle übrigen

Die Commission billigt den i. Art. "Nicht allein? Bürger,
die Personen sondern auch Sas Eigenthum der vffmt-l Man wird mir sagen — und es scheint das die
lichen Beamten stehen unter dem besondern Schuz des' '

Gesetzes.« — Dagegen findet sie die Veraniworlichkeit
der Gemeinden im 2. Art. zu weit ausgedehnt: "Jede
Gemeinde ist für allen Schaden verantwortlich welcher
in ihrem Bezirke einem öffentlichen Beamten an seinem
Eigenthum vorsezlicher und boshafter Weise zugefügt
wird. Alle Bürger, welche zur Zeit der vorgefalluen
Beschädigung in der Gemeinde gegenwärtig sind, sollen
gehalten seyn, ihm «ine völlige Schadioshalttmg zu
geben, und zwar auf die unten zu bestimmende Weise.«
— Unschuldige Bürger und ganze Gemeinden können
dadurch ins Elend gestürzt werden. — Even so ist der
5. Art. der die Bürger welche sich für die neue Ord-
liung der Dinge mit Nach deut verwandt haben, den
öffentlichen Beamten Aleich stellt, verwerflich. — Tie
übrigen Art. bestehen in Vollziehungsverfüguugen der
ersten. Die Commission räth zur Verwerfung.

Ruepp uutcrsiuzl diesen Bericht.
Usteri : Ich b.n mit dem Resultat des Com m ist

fi'onalbcrichtes oder mit der Verwerfung des Beschlusses
durchaus einverstanden) allein ich bin es nicht mit dem
was die Commission in dein Beschlusse billigt, und
ich glaube derselbe ist merkwürdig genug, um eine
etwas genauere Prüfung zu verdienen als jeneist, deren
ibn die Commission gewürdigt hat. Ich will mir dazu
für einige Augenblicke Ihre Aufmerksamkeit, ^ -

Repräsentanten, erbitten.
Wann ein Beschluß, der den ersten Grundsätzen

der Freiheit und Gleichheit — jenen einer repreftutari
den Staatsverfassung gerade zuwiderlauft, ein confie
tutionswidriger Beschluß ist, — so verdient der gegen-
wärtige diesen Namen.

Wann ein Beschluß, der der Willkühr auf der
«inen Seite Thür und Thor öffnet, und aufder andern
den ruheliebenden Bürger, dem ruhestörenden Böse-
«dicht Preist giebt, — ein despotisch - anarchischer Be-
schlug, — der wohl Verfassungen und Republiken um-
stürzen, abernte sie befestigen kann, genannt zu werden
perdient — so verdient abermals der gegenwärtige
diesen Namen.

Dieàschuldîgnngen sind starftrch weede sie beweisen.
Der l. Mtt sagt: "Nicht allein die Personen son-

dern auch das Eigenthum der öffentlichen Beamten ste-

hen untèc dem besondern Schuz des Gesetzes. « --
Bisdahm war es ein allgemein anerkannter Grundsaz:
Alle Bürger stehen unter dem Schutze der Gesetze;
— wozu waren auch die Gesetze,, wenn fie.nicht zum
Schutze der Bürger bestimmt seyn sollten? — Es war
tisdahin einer der ersten Grundsätze aller freien Versus-
fung.u: das Gcsez ist das nämliche für alle. — Hier
«der hören wir von einem besonderen Schuz den
das Gesez echem Theil der Burger gewahrt: es giebt

Meinung des Direktoriums in seiner Bolhschaft die
diesen Beschluß veranlaßte, ;» seyn — bereits habe das
Gcsez vom 29. August, die Personen der öffentlichen
Beamten nntcr besonderem Sclm; der Geftüe erklärt.-
Die Anwendung die mau von diesem Gesttzc machen
will, beruht auf einem Irrthum.

Die Personen der öffentlichen Beamten, wann
sie als Oegmi des Gesetzes sprechen, gebieten ein«
Achtung die eben diese Personen als einfache Bürger
nicht fodern könnet!; sich an einem Beamten, wam,
er als solcher erscheint — vergreifen, ist ein gcdopv ttes
Vergehen; ausser der Person des Bürgers ist es das
Organ des Gesetzes, an dem man sich vergreist.

Hierauf bezieht sich unser Geftz vom 29, August
und es wird dieß ausser allem Zweifel gesezt, indem
es nur von dem in seiner Amtslieidung erscheinenden
öffentlichen Beamten spricht, und diesen nur uncer be-
soliderem Schuz des Gesetzes ei klart.

Wie könnte dieses Anwendung auf das Eigenthum
leiden5 warum sollte das Eigenthum der offen lichen
Beamten sicherer seyn,, als das jedes andern Bürgers?

Es ist ein Grundsatz aller freyen Verfassungen,
daß die öffentlichen Beamten keine andern Vollmachten
haben, als die sie vom Volke erhielten; daß keine
Vorrechte, keine Privilegien den öffentlichen Beamten

Bürgerfzukommen dürfen, — Hat ihnen nun etwa das Volk
ibei ihrer Erwahümg auch den Auftrag gegeben, ihr
Eigenthum vorzugsweise vor dem seinen zu schützen?

Der 2te Art. des Beschlusses sagt : « Jede Ge-
meinde ist für allen Schaden verantwortlich, der in
ihrem Bezirke einem öffentlichen Beamten vorsezlicher
und boshafter Weise zugefügt wird. Alle Burger,
welche zur Zeit der vorgefallenen'Beschädigung in der
Gemeinde gegenwärtig sind, fân ihn entschädigen,
U. s. W."

<Die Fortsetzung folgt.)

Vaterländisch - gen'-eimuchige Gesellschaft m
Zürich.

N e unte Si tz ung, 7. Merz,
Bîîmi hält eine Vorlesung über Commis)

sivnen mitHinsicht auf denZwck unsrer Ge-
sellfchast Dieser fordert bei unsern Verhandlungen
zweierlei ; r) die bestmöglichen Resultate, um durch düs
selben ausser unserm Kreise z» winken, und 2)
die bestmögliche Mannr diese Resultate herauszuziehen,
um dadurch leichte Entwickelung und Bestimm?heit der
Ideen in unserm Kreise zu erreichen. Zu jenem
fuhren die ComMssionm, zu diesem die mundlichen De-
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